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1. Anlass und Erforderlichkeit 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hoppegarten beabsichtigt, den rechtskräftigen Bebauungsplan 
„Siedlungserweiterung Hönow“ für den Teilbereich Erpeweg / Kalkseestraße (Flurstück 2585, Flur 2, 
Gemarkung Hönow) zu ändern.  

Auslöser für das Änderungsverfahren ist die geplante Umwidmung der im rechtskräftigen Bebauungs-
plan "Siedlungserweiterung Hönow" festgesetzten Fläche für Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung 
"Anlage für öffentliche Zwecke" und öffentliche Parkfläche (Parkplatz) in öffentliche Grünfläche und 
Fläche für Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung "sozialen Zwecken dienende Gebäude und Ein-
richtungen" auf dem Flurstück 2585. Das gemeindeeigene Grundstück besitzt eine Größe von 3.225 qm, 
wovon die Hälfte als Grünfläche "Naturlehrpfad", ein Viertel als Grünfläche "Sport- / Spielplatz" und 
ein Viertel als Fläche für Gemeinbedarf ausgewiesen werden soll. Der Änderungsbereich grenzt an die 
öffentlichen Verkehrsflächen "Kalkseestraße" und "Erpeweg", einen Fußweg sowie eine öffentliche 
Parkanlage. 

Der rechtskräftige Bebauungsplan „Siedlungserweiterung Hönow“ liegt in der genehmigten Fassung 
vom 04.03.2005 mit Änderungen in mehreren Teilbereichen vor. Die 2. Änderung von August 2005 
betrifft den Geltungsbereich der vorliegenden Bebauungsplanänderung. 

Für die Änderung des Bebauungsplans soll das beschleunigte Verfahren gemäß § 13a BauGB angewen-
det werden. Die notwendigen Voraussetzungen sind gegeben. Es handelt sich bei der Änderung um die 
geringfügige Anpassung eines rechtskräftigen Bebauungsplans, die als Maßnahme der Innenentwick-
lung gewertet werden kann. Die festzusetzende Grundfläche des Änderungsbereiches liegt deutlich un-
ter 20.000 m2, weshalb gemäß § 13a Abs. 1 BauGB die Anwendung des beschleunigten Verfahrens auch 
ohne Vorprüfung des Einzelfalls möglich ist. Im Geltungsbereich befinden sich keine Vorhaben, die 
gemäß Anlage 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) einer UVP-Pflicht be-
dürfen und es erfolgt keine Beeinträchtigung von Fauna-Flora-Habitat-(FFH)-Gebieten sowie Europäi-
schen Vogelschutzgebieten (SPA-Gebiete) (gemäß Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 
zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen). Von einem 
Umweltbericht wird daher abgesehen. 

Der Öffentlichkeit sowie den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurde gemäß § 13 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 BauGB Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb einer angemessenen Frist 
von 4 Wochen gegeben. 

 

2. Geltungsbereich 

Das Plangebiet befindet sich im Ortsteil Hönow der Gemeinde Hoppegarten im Bereich der Siedlung 
Hönow-Süd südlich der Landesstraße 33 (Altlandsberger Chaussee) und der Neuenhagener Chaussee. 
Das Plangebiet besitzt Anschluss an den ÖPNV durch die U-Bahnhaltestelle Hönow der Linie U5 in ca. 
1 km Entfernung und ist durch Anschluss an die BAB10 gut 2 km Entfernung hervorragend angebunden. 

Der Geltungsbereich umfasst das Flurstück 2858 der Flur 2 in der Gemarkung Hönow. Die Flurstücke 
befinden sich im Geltungsbereich des rechtkräftigen Bebauungsplans „Siedlungserweiterung Hönow“.  

Die Fläche stellt sich überwiegend als ruderale Wiese dar, die im Umfeld des Containers regelmäßig 
gemäht wird. Die Fläche ist nicht bebaut, lediglich ein mobiler Container, der für Kinder- und Jugend-
arbeit genutzt wird, ist aufgestellt. Versiegelte Flächen sind nicht vorhanden. Im südlichen Teil der Flä-
che befinden sich Teile einer Baum- und Strauchfläche. 

Begrenzt wird der Änderungsbereich im Norden durch einen öffentlichen Fußweg (Flurstück 1764), im 
Osten durch die öffentliche Verkehrsfläche des Erpewegs (Flurstück 2584), im Süden durch eine Park-
anlage (Flurstück 2586) und im Westen durch die öffentliche Verkehrsfläche der Kalkseestraße (Flur-
stück 2289). 

Der Geltungsbereich des Ursprungsplans umfasst eine Größe von 83 ha. Der Änderungsbereich liegt 
zentral innerhalb des Geltungsbereichs des Ursprungsplanes und umfasst eine Fläche von 3.225 qm. 
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Die Grundstücke im Änderungsbereich befinden sich im Eigentum der Gemeinde.  
 

 
Abb. 1: Lage des Geltungsbereichs, Topografische Karte TK10, (c) GeoBasis DE/LBG 
 
 

 
Abb. 2: Geltungsbereich 
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Abb. 3: Lage des Änderungsbereich innerhalb des BP "Siedlungserweiterung Hönow" 
 
 
	
3. Inhalt und Begründung der Änderung 
 
Der rechtswirksame Bebauungsplan „Siedlungserweiterung Hönow“ in Fassung der 2. Änderung von 
August 2005 setzt für den Geltungsbereich der Änderung (Flurstück 2585) Fläche für den Gemeinbedarf 
mit der Zweckbestimmung "Anlage öffentliche Zwecke" sowie öffentliche Parkfläche (Parkplatz) mit 
einer GRZ von 0,6 und einer das komplette Baufeld umfassenden Baugrenze fest. Zusätzlich wird für 
das betreffende Baufeld Nr. 25.5 folgende Textfestsetzung getroffen: "Das Baufeld 25.5 wird als Fläche 
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 5 für die Errichtung öffentlicher Stellplätze für Kraftfahrzeuge mit einem Eigen-
gewicht unter 3,5t festgesetzt." Es gelten die allgemeinen Textfestsetzungen TF 1.1, 1.2 und 1.3, die 
grünordnerischen sowie die gestalterischen Festsetzungen. 

Der Bedarf an den ursprünglich geplanten zusätzlichen Stellplätzen für Besucher der angrenzenden 
Wohngebiete ist nicht mehr gegeben. Die Festsetzung der öffentlichen Parkfläche erfolgte im Zuge der 
2. Änderung des Bebauungsplanes, wurde aber nie umgesetzte. Der Bedarf an Stellplätzen kann an an-
derer Stelle in der Umgebung gedeckt werden. Aus diesem Grund plant die Gemeinde Hoppegarten die 
Fläche für Bildungszwecke und Sport für Kinder und Jugendliche zu nutzen. Hier ist eine Nutzung durch 
Vereine sowie die in räumlicher Nähe liegenden Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen vorgese-
hen. Die insgesamt 3.225 qm große Plangebietsfläche soll in 3 Teilbereiche aufgeteilt werden.  

Rund die Hälfte der Fläche wird als öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung "Naturlehrpfad" 
festgesetzt mit einer Größe von 1.786 qm festgesetzt. Ergänzend wird textlich festgesetzt, dass die öf-
fentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung "Naturlehrpfad" der naturkundlichen Bildung von Kin-
dern und Jugendlichen dient. Zulässig sind die Anlage von unversiegelten Wegen, das Aufstellen von 
Informationstafeln sowie Sitzmöbeln und die Anlage von Lebensräumen für Tiere. 

Ein weiteres Viertel des Plangebietes wird als öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Spiel-
platz / Sportplatz auf einer Fläche von 744 qm ausgewiesen. Auf der Fläche ist je nach Bedarf die Anlage 
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eines Spielplatzes und / oder Bolzplatzes bzw. einer kleineren Sportanlage geplant. Bauliche Anlagen 
sind innerhalb der Grünfläche nicht geplant. 

Das nordwestliche Drittel des Plangebietes mit 695 qm wird als Fläche für den Gemeinbedarf mit der 
Zweckbestimmung "sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen" festgesetzt. Die Grund-
fläche baulicher Anlagen wird auf 150 qm beschränkt. Die Grundfläche um bis zu 50 % für Nebenan-
lagen (u.a. notwendige Stellplätze) überschritten werden. Die überbaubare Grundstücksfläche wird über 
ein Baufenster mittels Baugrenzen mit einem Abstand von jeweils 3,0 m zu den Baugebietsgrenzen 
definiert. Es wird die offene Bauweise festgesetzt; bauliche Anlagen sind mit seitlichen Grenzabständen 
zu errichten. Die Geschossigkeit wird auf maximal 1 Vollgeschoss begrenzt. 

Mit der Änderung wird der überwiegende Teil der ehemaligen Baufläche für die Errichtung von Stell-
plätzen nun als Grünfläche unterschiedlicher Zweckbestimmungen für die Nutzung durch Kinder und 
Jugendliche sowie einer ergänzenden baulichen Nutzung in einem Teilbereich ausgewiesen. 

Für den Geltungsbereich der Änderung bleiben darüber hinaus die Festsetzungen des rechtskräftigen 
Bebauungsplans "Siedlungserweiterung Hönow" in der Fassung der 2. Änderung von August 2005 wirk-
sam. Für den Geltungsbereich der vorliegenden Änderung bedeutend sind vor allem die grünordneri-
schen Festsetzungen sowie die Pflanzlisten. Die Festsetzungen des Ursprungsplans werden im Anhang 
zu Begründung aufgeführt.  

 
	
4. Auswirkungen auf die Umwelt 
 

Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB; die not-
wendigen Voraussetzungen sind gegeben. Die Umweltprüfung einschließlich der Eingriffsregelung ent-
fällt.  
Das Plangebiet liegt weder in einem Schutzgebiet (Naturschutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet, Fauna-
Flora-Habitat-Gebiet oder Vogelschutzgebiet (SPA)) noch liegen Schutzgebiete im Plangebiet. Auswir-
kungen auf Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung oder sonstige Schutzgebiete sind nicht zu erwar-
ten.  
Durch die erneute Änderung des Bebauungsplans "Siedlungserweiterung Hönow" i.d.F. der 2. Ände-
rung von August 2005 wird der überwiegende Teil der ehemaligen Baufläche für Gemeinbedarf zur 
Errichtung öffentlicher Stellplätze mit einer maximalen Grundflächenzahl von 0,6 als öffentliche Grün-
flächen ausgewiesen. Der Anteil an Baufläche reduziert sich von 3.225 qm auf 695 qm Gemeinbedarfs-
fläche. Die maximale Versiegelung beträgt 225 qm (GR 150 qm zzgl. 50% Überschreitung für Neben-
anlagen) gegenüber einer ursprünglich möglichen Versiegelung von 1.935 qm bei einer GRZ von 0,6, 
sofern keine Überschreitung gemäß § 19 Abs. 4 berücksichtigt wird. 
Artenschutzrechtliche Belange wurden in einer Artenschutzrechtlichen Potenzialabschätzung der CS 
Planungs- und Ingenieurgesellschaft mbH (Stand Juni 2023) untersucht. Dieses Gutachten ist Teil der 
Planungsunterlagen für die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden. 
Zusammenfassend wird im Kap. 5 Fazit festgestellt:  
Der B-Plan „Siedlungserweiterung Hönow“ umfasst im Bereich des Flurstücks 2585 in der Flur 2 der 
Gemarkung Hönow eine Fläche von ca. 2.827 m2. Sie wird von drei Seiten von jüngeren Einfamilien- 
und Reihenhäusern mit relativ hohem Versiegelungsgrad umrahmt, im Süden schließen eine Baumhecke 
und ein Grünstreifen mit Kleingewässern an.  
Aufgrund der Entfernung der Schutzgebietsgrenzen und der Lage der Untersuchungsfläche innerhalb 
vorhandener Bebauung kann eine erhebliche Beeinträchtigung der für die Erhaltungsziele oder den 
Schutzzweck maßgeblichen Bestandteile der Schutzgebiete durch die Umsetzung der Inhalte der B- 
Planänderung ausgeschlossen werden.  
Aktuell befindet sich eine ruderale Wiese mit einer Hecke am Rand auf dem Flurstück, auf Teilflächen 
findet eine Nutzung für Kinder- und Jugendarbeit statt.  
Es besteht ein eingeschränktes Habitatpotenzial für die Wiese, Hecke und den Komposthaufen für Am-
phibienarten des FFH-Anhangs IV, insbesondere die Knoblauchkröte (Pelobates fuscus). Es wird 
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empfohlen, eine Erfassung an den beiden westlich gelegenen Gewässern durchzuführen. Knoblauch-
krötenlarven sind häufig noch bis in den Sommer hinein im Gewässer zu finden. Bei übersichtlichen 
Gewässern reicht eine Sichtkontrolle mit Kescher. Bei feuchter Witterung sollte zudem die Wiese mind. 
3x nach Amphibien abgesucht werden. Wird die Wiese von streng geschützten Amphibien besiedelt, 
könnte als vorgezogener Ausgleich z. B. die Habitatqualität im angrenzenden Grünzug durch eine Ex-
tensivierung der Pflege und das Anbringen von Barrieren für Hunde und Katzen, einbringen von Reisig- 
und Steinhaufen auf Teilflächen verbessert werden. Somit kann die ökologische Funktion der Lebens-
stätten im räumlichen Zusammenhang erhalten werden.  
Auf der Offenfläche ist eingeschränkt mit Niststätten von europäischen Brutvogelarten, insbesondere 
einzelnen Bodenbrütern mit geringem Raumanspruch sowie in der Hecke mit Nischen- und Freibrütern 
zu rechnen. Die Brutvögel sind demnach potenziell von Verbotsverletzungen hinsichtlich der Zerstörung 
von Niststätten und dem damit verbundenen Verlust an Gelegen oder Jungtieren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 und 
3 BNatSchG) betroffen. Die Verbotsverletzung kann weitestgehend mit bauzeitlichen Regelungen ver-
mieden werden. Erhebliche Störungen sind aufgrund der Vorbelastung nicht zu erwarten.  
Damit keine Verschlechterung der Funktion als Fortpflanzungs- und Ruhestätte von europäischen Brut- 
vögeln eintritt, müsste entweder die Hecke erhalten werden oder bei einer Fällung von Teilen der Hecke 
die hier brütenden Vogelarten ermittelt und entsprechend der Einschätzung durch den Ornithologen 
eine CEF-Maßnahme festgelegt werden (z. B. vorgezogene Neupflanzung aus gebietsheimischen Bäu-
men und Sträuchern im engen räumlichen Zusammenhang, Nistkästen).  
Mit den genannten Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen können die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 
1 BNatSchG vermieden werden.  
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6. Verfahren 
 

	 Beschluss zur Änderung des Bebauungsplanes	

	 Stellungnahme der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung zu der Planungs-
absicht der Gemeinde Groß Kreutz	

Offenlage der Planung in der 
Zeit vom  

bis einschließlich 	

Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB zum Entwurf mit Stand 
März / April 2020	

Mit Email vom 	 Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 
BauGB zum Entwurf mit Stand Februar 2016	

	 Auswertung der Stellungnahmen aus den Beteiligungsverfahren, Abwägung	

	 Abwägungs- und Satzungsbeschluss	

Tab. 1: Verfahrensübersicht 

 
	
7. Flächenbilanz  
Die Flächenermittlung erfolgte digital am CAD-Arbeitsplatz. 

Flächenkategorie 
Fläche * 

(m2) (%) 

Fläche für Gemeinbedarf 695 22 

Öffentliche Grünfläche 

- davon Zweckbestimmung "Naturlehrpfad" 

- davon Zweckbestimmung Spielplatz / Sportplatz 

2.530 

1.786 

744 

 

78 

 

Geltungsbereich 3.225 100 

Tab. 2: Flächenbilanz 

 
 
8. Rechtsgrundlagen 
 
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 221) 

Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 
3786), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. I Nr. 6)  

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts - Planzeichen-
verordnung (PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), geändert durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 

Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. November 2018 
(GVBl.I/18, [Nr. 39]), zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. Februar 2021 (GVBl.I/21, [Nr. 5]) 

Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 8. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2240) 
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Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (Brandenburgisches Natur-
schutzausführungsgesetz - BbgNatSchAG) vom 21. Januar 2013 (GVBl.I/13, [Nr. 3]), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. September 2020 (GVBl.I/20, [Nr. 28]) 

 
 
Anhang A Planzeichnung (Auszug) des Bebauungsplans „Siedlungserweiterung 
  Hönow“ in der Fassung der 2. Änderung (August 2005) 
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Anhang B Textfestsetzungen (Auszug) des Bebauungsplans „Siedlungserweiterung 
  Hönow“ in der Fassung der 2. Änderung 
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